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KOLLEKTIVVERTRAG
abgeschlossen zwischen der Gruppe der Notare im
Bundesland Salzburg, Körperschaft öffentlichen
Rechts gemäß § 124 Abs (3) Notariatsordnung, vertre-
ten durch den Präsidenten Dr. Claus Spruzina, pAdr.

Notariatskammer für Salzburg, 5020 Salzburg, Ignaz-
Harrer-Straße 7, und dem Österreichischen Gewerk-
schaftsbund, Gewerkschaft GPA, Wirtschaftsbereich
– Wirtschaftsdienstleistungen.

§ 1 GELTUNGSBEREICH

1) räumlich: Salzburg

2) fachlich: sämtliche Mitglieder der Gruppe der No-
tare im Bundesland Salzburg

3) persönlich: alle in den Kanzleien der öffentlichen
Notare im Angestelltenverhältnis Beschäftigten und
kaufmännischen Lehrlingen mit Ausnahme der Nota-
riatskandidaten

Angestellte im Sinne dieses Kollektivvertrages sind alle
Arbeitnehmer (auch Aushilfskräfte), auf welche das
Angestelltengesetz in der jeweils geltenden Fassung
Anwendung findet.

Ausgenommen sind Ferialpraktikanten und Volontäre,
nicht aber Ferialarbeitnehmer.

Volontäre sind Schüler und Studenten, die kurzfristig
in einem öffentlichen Notariat zu Ausbildungszwecken
beschäftigt werden, ohne dass dies von der Schule
oder Hochschule vorgeschrieben wird. Volontäre er-
halten kein oder nur ein geringfügiges Entgelt.

Ferialpraktikanten sind Schüler und Studenten, die im
Rahmen ihrer Ausbildung eine praktische Arbeit ge-
mäß Lehrplänen oder Studienordnungen nachweisen
müssen und zu diesem Zweck in einem öffentlichen
Notariat vorübergehend beschäftigt werden.

§ 2 GELTUNGSBEGINN UND GELTUNGSDAUER

1) Dieser Kollektivvertrag tritt mit 1. Jänner 2025 in
Kraft.

2) Jeder Vertragsteil hat das Recht, den Kollektivver-
trag jeweils mit mindestens dreimonatiger Kündi-

gungsfrist zum Quartalsende mittels eingeschriebe-
nen Briefes zu kündigen.

3) Während der Kündigungsfrist sollen Verhandlun-
gen wegen der Erneuerung des Kollektivvertrages ge-
führt werden.

§ 3 ANSTELLUNG

1) Jedem Angestellten ist bei Abschluss des Dienstver-
trages seine Einstufung mittels Dienstzettel gemäß § 2
AVRAG (Arbeitsvertragsrechts–Anpassungsgesetz)
mitzuteilen.

2) Diese Einstufung hat die Einreihung in die zutreffen-
de Beschäftigungsgruppe und das Gruppenalter zu
enthalten.

3) Ist die Einstufung mittels Dienstzettel erfolgt, steht es
dem Angestellten frei, die Einstufung innerhalb von
sechs Monaten ab Aushändigung des Dienstzettels
zu beeinspruchen, widrigenfalls sich daraus ergeben-
de Gehaltsansprüche verfallen. Es obliegt den Ange-
stellten, die Angaben im Dienstzettel zu überprüfen.
Ansonsten bleibt die Verjährungsfrist des § 1486 ABGB
aufrecht.

§ 4 ALLGEMEINE PFLICHTEN DER ANGESTELLTEN

1) Die Angestellten (Lehrlinge) sind verpflichtet, alle
mit ihrer Stellung verbundenen Dienstleistungen nach
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und der
Aufträge des Dienstgebers oder dessen Vertreters
ordnungsgemäß durchzuführen.

2) Die Angestellten (Lehrlinge) sind nicht berechtigt,
eine Provision oder sonstige Zuwendungen von Auf-
traggebern oder Klienten anzunehmen.

3) Sie sind, soweit keine gesetzliche Auskunftspflicht
besteht, zur Geheimhaltung sämtlicher geschäftlicher
Angelegenheiten gegenüber jedermann verpflichtet.
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Diese Geheimhaltungspflicht bleibt auch nach Been-
digung des Dienstverhältnisses aufrecht.

4) Die Nichteinhaltung dieser Bestimmung bildet ins-
besondere einen wichtigen Grund für die Auflösung
des Dienstverhältnisses (Entlassung) gemäß § 27 des
Angestelltengesetzes.

§ 5 ARBEITSZEIT

1) Unter dem Begriff „Arbeitszeit” wird die Zeit vom
Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne die Ruhepausen
verstanden.

2) Die wöchentliche normale Arbeitszeit beträgt
40 Stunden.

3) Die Verteilung der wöchentlichen Normalarbeitszeit
hat zwischen Montag und Freitag zu erfolgen, wobei
der Beginn und das Ende der täglichen Arbeitszeit so-
wie die Lage der Pausen unter Berücksichtigung der
jeweiligen Kanzleierfordernisse nach Maßgabe der
gesetzlichen Bestimmungen festzulegen sind.

4) Wird an einem Werktag weniger als 8 Stunden oder
überhaupt nicht gearbeitet, kann die entfallene Ar-
beitszeit auf andere Tage der Woche verteilt werden,
jedoch darf die tägliche Arbeitszeit 9 Stunden nicht
überschreiten. Im Sinne des § 11 Abs 3 des Kinder-
und Jugendbeschäftigungsgesetzes ist für die Ange-
stellten unter 18 Jahre die Verteilung der wöchentli-
chen Normalarbeitszeit abweichend von einer acht-
stündigen Arbeitszeit zulässig.

5) Mehrwöchige Durchrechnung der Arbeitszeit
Die Verlängerung der täglichen Normalarbeitszeit auf
10 Stunden bei einem Durchrechnungszeitraum von
bis zu 52 Wochen wird als zulässig erklärt, wobei eine
wöchentliche Normalarbeitszeit von 48 Stunden nicht
überschritten werden darf.
Die Mehrarbeit innerhalb des Durchrechnungszeit-
raumes kann durch Freizeit (1 : 1) ausgeglichen oder
als Zeitguthaben in den nächsten Durchrechnungs-
zeitraum übertragen werden, wobei eine Übertra-
gung von mehr als 100 Stunden unzulässig ist.
Bei einer Ausdehnung der täglichen Normalarbeits-
zeit auf 10 Stunden ist der Zeitausgleich in mehrtägi-
gen zusammenhängenden Zeiträumen zu verbrau-
chen.

6) Am 24. Dezember eines jeden Jahres ist arbeitsfrei.
Am 31. Dezember eines jeden Jahres endet die Ar-
beitszeit um 12.00 Uhr.
Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Feiertagsru-
hegesetzes BGBl 264/1967 in der jeweils geltenden
Fassung.
Arbeiten an Sonn- und Feiertagen ist nur in den ge-
setzlich vorgesehenen Fällen zulässig.

§ 6 ÜBERSTUNDEN, MEHRARBEIT UND DEREN ENTLOHNUNG

1) Als Überstunde gilt die, die in der einzelnen Notari-
atskanzlei auf der Basis der 40-stündigen wöchentli-
chen Normalarbeitszeit festgelegten täglichen Ar-
beitszeit überschreitende Mehrleistung, sofern diese
ausdrücklich angeordnet bzw im Voraus oder nach-
träglich bewilligt wurde. Die nachträgliche Bewilli-
gung darf vom Dienstgeber nicht verweigert werden,
wenn die Mehrleistung ohne Säumnis als erforderlich
nachgewiesen wurde.

2) Teilzeitbeschäftigung
Überschreitungen der vertraglich vereinbarten regel-
mäßigen Arbeitszeit gelten bis zum Ausmaß von
8 Stunden täglich bzw 40 Stunden wöchentlich (Nor-
malarbeitszeit) nicht als Überstunden.
Für Mehrarbeit, durch die weder die tägliche noch die
wöchentliche Normalarbeitszeit für Vollzeitbeschäf-
tigte überschritten wird, gebührt eine Vergütung in
der Höhe des auf die Normalarbeitsstunde entfallen-
den Teiles des Entgeltes zuzüglich des gesetzlich vor-
geschrieben Mehrarbeitszuschlag in der Höhe von
25%, wenn diese nicht innerhalb eines Quartals durch

Zeitausgleich abgegolten werden. (zB beträgt bei ei-
ner Arbeitszeit von 20 Stunden der Teiler für die Be-
rechnung der Mehrarbeit 1/86,5 [86,5 = 173 : 2]).
Bei durchrechenbarer Arbeitszeit nach § 5 Abs 5 sind
die übertragbaren Stunden äquivalent zu den Ver-
tragswochenstunden zu berechnen.

3) Überstundenvergütung
Die Überstundenvergütung besteht aus dem Grund-
stundenlohn und einem Zuschlag.

a) der Grundstundenlohn beträgt 1/148 (ergibt sich
aufgrund der Berücksichtigung der Sonderzahlun-
gen) des Bruttomonatsgehaltes. Dieser Verteiler
verändert sich bei Teilzeitbeschäftigten mit dem
prozentuellen Anteil der vertraglich vereinbarten
Arbeitszeit an der 40-stündigen Normalarbeitszeit
(zB bei 20 Wochenstunden 1/74).

b) Für die beiden ersten an einem Arbeitstag geleiste-
ten Überstunden gebührt ein Zuschlag von 50%.
Für darüber hinausgehende und weitere Überstun-
den steht ein Zuschlag von 100% zu.

– 5 –



c) Für Sonntagsarbeit gebührt die Grundvergütung
mit einem Zuschlag von 100%. Arbeit an einem ge-
setzlichen Feiertag wird nach den gesetzlichen Be-
stimmungen bezahlt. Übersteigt die an einem ge-
setzlichen Feiertag geleistete Arbeit die für den be-
treffenden Wochentag sonst festgesetzte Normal-
arbeitszeit, gebührt für diese Überstunde der
Grundstundenlohn mit 100%igen Zuschlag.

Beim Zusammentreffen mehrerer Zuschläge gebührt
nur der jeweils höchste Zuschlag.

4) Geltendmachung der Ansprüche
Ansprüche auf Überstundenvergütung müssen inner-
halb von vier Monaten ab dem Zeitpunkt der Erbrin-

gung derselben durch nachstehendes Verfahren gel-
tend gemacht werden, widrigenfalls verfallen die An-
sprüche:

a) der Angestellte ist verpflichtet, laufend ordentliche
Aufzeichnungen über die von ihm geleisteten Über-
stunden zu führen, die er spätestens 2 Monate nach
Erbringung derselben dem Dienstgeber zur Bestäti-
gung vorzulegen hat.

b) Überstunden sind am Ende der ihrer Leistung fol-
genden Gehaltsperiode zu bezahlen.

§ 7 DIENSTVERHINDERUNG

1) Bei angezeigtem oder nachgewiesenem Eintritt
nachstehender Familienangelegenheiten ist jedem
Angestellten eine Freizeit ohne Schmälerung seines
monatlichen Entgeltes wie folgt zu gewähren.

a) Bei Eheschließung des Angestellten
oder Tod des Ehepartners .............. 3 Arbeitstage

b) Im Todesfall von Eltern oder unmün-
digen Kindern ............................... 2 Arbeitstage

c) Bei Niederkunft der Gattin ............. 2 Arbeitstage
d) Bei Eheschließung von Geschwistern

oder eines Kindes .......................... 1 Arbeitstag
e) Im Todesfall von großjährigen Kin-

dern, Geschwistern, Schwiegereltern
oder Großeltern ............................ 1 Arbeitstag

f) Beim ersten Wohnungswechsel in-
nerhalb eines Kalenderjahres, im
Falle der Führung eines eigenen
Haushaltes ................................... 2 Arbeitstage

Die Eingetragene Partnerschaft ist der Ehe gleichzu-
halten.

2) Dem Ehepartner ist ein Lebensgefährte gleichzu-
halten, mit dem seit mindestens 10 Monaten eine ehe-
ähnliche Gemeinschaft im gemeinsamen Haushalt
besteht. Den eigenen Kindern sind Stief- bzw Adoptiv-
kinder, den eigenen Eltern Stief- bzw Adoptiveltern
gleichzuhalten.

3) Die Dienstverhinderung ist ehest möglich anzuzei-
gen und nachzuweisen, widrigenfalls der Anspruch
verfällt.

4) Im Übrigen gelten grundsätzlich die Bestimmungen
des § 8 Abs 3 Angestelltengesetz und des Bundesge-
setzes vom 7. 7. 1976 über die Vereinheitlichung des
Urlaubsrechtes und die Einführung einer Pflegefrei-
stellung (BGBl 390/1976).

§ 8 URLAUB

1) Dem Angestellten (Lehrling) gebührt für jedes Ar-
beitsjahr ein bezahlter Urlaub im Ausmaß des jeweili-
gen gültigen Urlaubsgesetzes.

2) Verbot einer Erwerbstätigkeit während des Ur-
laubs:
Während des Urlaubs darf der Angestellte (Lehrling)
keine dem Erholungszweck des Urlaubs widerspre-
chende Erwerbstätigkeit leisten.

3) Für die Bemessung des Urlaubsausmaßes gelten
die Anrechnungsbestimmungen des § 3 Urlaubsgesetz
(UrlG).

4) Günstigkeitsprinzip
Bestehen bei Inkrafttreten dieses Kollektivvertrages für
den Angestellten (Lehrling) günstigere Regelungen
über den Urlaub, werden diese durch den Kollektiv-
vertrag nicht berührt.

5) Umstellung auf Kalenderjahr
Einzelvertragliche Vereinbarungen über die Umstel-
lung des Arbeitsjahres auf das Kalenderjahr sind nur
unter Beachtung des Günstigkeitsprinzips zulässig.
Diese Vereinbarungen dürfen keine für den Angestell-
ten nachteiligeren Bestimmungen als die in § 2 Abs 4
UrlG angeführten enthalten.
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§ 9 GEHALT UND BESCHÄFTIGUNGSGRUPPEN

1) Dem Angestellten (Lehrling) ist ein monatliches Min-
destgehalt nach den in den Gehaltstafeln nach Be-
schäftigungsgruppen und Gruppenalter gestaffelten
Sätzen zu bezahlen. Die in den Gehaltstafeln ange-
führten Bruttomonatsgehälter sind Mindestsätze. Das
Gehalt ist jeweils am Letzten eines Monats fällig.

2) Die Gehaltstafel umfasst die Beschäftigungsgrup-
pen 1 bis 3 sowie die Lehrlingsentschädigung.

3) Unter Gruppenalter versteht man:

a) entweder die tatsächliche Dauer der Zugehörigkeit
zu einer bestimmten Beschäftigungsgruppe oder

b) die Summe der angerechneten und in einer Be-
schäftigungsgruppe tatsächlich zurückgelegten
Jahre

4) Für die Einreihung eines Angestellten in die Be-
schäftigungsgruppen laut dem nachfolgenden Ge-
haltsschema ist lediglich die Art seiner Tätigkeit maß-
gebend.

5) Angestellte, deren Tätigkeit in der Beschäftigungs-
gruppenbeschreibung nicht verzeichnet ist, werden
jener Beschäftigungsgruppe zugewiesen, deren Auf-
gabenkreis ihrer Tätigkeit am nächsten kommt.

6) Leistet ein Angestellter Arbeiten, die für zwei oder
mehrere Beschäftigungsgruppen charakteristisch
sind, dann ist er jener Beschäftigungsgruppe zuzutei-
len, deren Aufgaben er vorwiegend erledigt.

7) Ferialarbeitnehmer erhalten ein Gehalt in der Höhe
der Lehrlingsentschädigung im 3. Jahr.

Beschäftigungsgruppe 1:

Angestellte, die Kanzleiarbeiten nach allgemeinen
Weisungen selbstständig verrichten, Akteneinsichten
vornehmen, einfache Kostennoten verfassen und die
Kassa führen:

Im 1. Berufsjahr ..................................... € 2.000,00
Im 3. Berufsjahr ..................................... € 2.031,07
Im 5. Berufsjahr ..................................... € 2.061,76
Im 7. Berufsjahr ..................................... € 2.096,95
Im 9. Berufsjahr ..................................... € 2.188,33
Im 10. Berufsjahr ..................................... € 2.163,29
Im 12. Berufsjahr ..................................... € 2.196,04
Im 15. Berufsjahr ..................................... € 2.232,06
Im 16. Berufsjahr ..................................... € 2.266,47

Beschäftigungsgruppe 2:

Angestellte, die schwierige Kanzleiarbeiten selbststän-
dig verrichten, die auch über das normale Maß hi-
nausgehende Kostennoten verfassen, Korrespondenz

führen; Angestellte, die die Berechnung der Abgaben
und Steuern vornehmen können, welche mit der Ur-
kundenerstellung zusammenhängen:

Im 1. Berufsjahr ..................................... € 2.125,68
Im 3. Berufsjahr ..................................... € 2.169,11
Im 5. Berufsjahr ..................................... € 2.209,35
Im 7. Berufsjahr ..................................... € 2.251,99
Im 9. Berufsjahr ..................................... € 2.294,20
Im 10. Berufsjahr ..................................... € 2.334,17
Im 12. Berufsjahr ..................................... € 2.378,23
Im 15. Berufsjahr ..................................... € 2.422,27
Im 16. Berufsjahr ..................................... € 2.463,89

Beschäftigungsgruppe 3:

Angestellte, die schwierigste Kanzleiarbeiten selbstän-
dig verrichten und daher über die Anforderungen der
Beschäftigungsgruppe 2 hinausgehende Tätigkeiten
versehen:

Im 1. Berufsjahr ..................................... € 2.273,88
Im 3. Berufsjahr ..................................... € 2.327,27
Im 5. Berufsjahr ..................................... € 2.373,37
Im 7. Berufsjahr ..................................... € 2.424,30
Im 9. Berufsjahr ..................................... € 2.476,06
Im 10. Berufsjahr ..................................... € 2.526,19
Im 12. Berufsjahr ..................................... € 2.577,13
Im 15. Berufsjahr ..................................... € 2.627,26
Im 16. Berufsjahr ..................................... € 2.678,21

Lehrlinge:

1. Lehrjahr .............................................. € 745,13
2. Lehrjahr .............................................. € 928,35
3. Lehrjahr .............................................. € 1.226,74

8) Die Internatskosten, die durch den Aufenthalt des
Lehrlings in einem für die Schüler der Berufsschule be-
stimmten Schülerheim zur Erfüllung der Berufsschul-
pflicht entstehen, hat der Lehrberechtigte dem Lehr-
ling so zu bevorschussen und so zu ersetzen, dass
dem Lehrling für den Zeitraum, der der Dauer des In-
ternats entspricht, die volle Lehrlingsentschädigung
verbleibt.
Zeiten von im Dienstverhältnis in Anspruch genomme-
nen gesetzlichen Elternkarenzen, die am 1. 4. 2012 be-
reits bestehen bzw ab 1. 4. 2012 beginnen, sind für ei-
ne Vorrückung in das nächst höhere Berufsjahr bzw in
die nächst höhere Beschäftigungsgruppe anzurech-
nen.

9) Die Zeiten der Wehrdienstleistung und Notdienst-
verpflichtung sowie der Zivildienstleistung werden
nur dann als Berufsjahre gewertet, wenn zum Zeit-
punkt der Einberufung ein Angestelltenverhältnis be-
standen hat.
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§ 10 VORDIENSTZEITEN

1) Nachstehende Vordienstzeiten werden als Berufs-
jahre im Sinne des Gehaltsschemas wie folgt ange-
rechnet:

a) die in einer Notariatskanzlei zurückgelegten Vor-
dienstzeiten zur Gänze

b) die in einer Rechtsanwaltskanzlei oder in kaufmän-
nischen Berufen zurückgelegte Dienstzeit zur Hälf-
te, jedoch höchstens 10 Jahre.

2) Bei erfolgreichem Abschluss einer Lehre in einer
Notariatskanzlei, wird dem Angestellten die Hälfte
der Lehrzeit ebenfalls angerechnet.

3) Der Angestellte hat anrechenbare Vordienstzeiten
dem Dienstgeber bei Eintritt bekanntzugeben und
tunlichst sofort, spätestens jedoch innerhalb von drei
Monaten, durch entsprechende Zeugnisse oder Ar-
beitspapiere nachzuweisen, widrigenfalls sein An-
rechnungsanspruch verfällt. Die fristgerechte Vorlage
der Zeugnisse oder Arbeitspapiere ist dem Angestell-
ten auf seinemDienstzettel zu bescheinigen. Bei recht-
zeitigem Nachweis bleibt die Verjährungsfrist des
§ 1486 ABGB gewahrt.

§ 11 REISEKOSTEN- UND NÄCHTIGUNGSGELDER

1) Der Ersatz der Reisekosten- und Nächtigungsgelder
erfolgt nach den Vorschriften des Einkommensteuer-
gesetzes. Bei Benützung eines eigenen KFZ gebührt
das amtliche Kilometergeld.

2) Ansprüche sind spätestens drei Monate nach Been-
digung der Dienstreise bei sonstigem Verfall durch
Rechnungslegung geltend zu machen. Bei rechtzeiti-
ger Geltendmachung bleibt die dreijährige Verjäh-
rungsfrist des § 1486 ABGB gewahrt.

§ 12 WEIHNACHTSREMUNERATION (13. GEHALT)

1) Dem Angestellten gebührt in jedem Kalenderjahr,
spätestens mit der Novembergehaltsabrechnung eine
Weihnachtsremuneration in der Höhe seines Novem-
bergehaltes. Überstundenentlohnungen und Über-
stundenpauschalen sind hierbei nicht einzubeziehen.

2) Den während eines Kalenderjahres ein- oder aus-
tretenden Angestellten bzw bei Wechsel zwischen Voll-
und Teilzeitbeschäftigung gebührt der aliquote Ge-
haltsteil entsprechend der im Kalenderjahr zurückge-
legten Dienstzeit.

3) Fallen in ein Jahr Zeiten militärischen Präsenzdiens-
tes (nicht Instruktion und Inspektion sowie kurzfristige
Waffenübungen), Zeiten des ordentlichen Zivildiens-
tes oder eines Karenzurlaubes im Sinne des Mutter-
schutzgesetzes, so vermindert sich das gebührende
Ausmaß der Weihnachtsremuneration um jenen Teil,
der den in das Kalenderjahr fallenden Zeiten des Prä-
senzdienstes, des Zivildienstes oder des Karenzurlau-
bes entspricht.

§ 13 URLAUBSBEIHILFE (14. GEHALT)

1) Dem Angestellten gebührt einmal im Kalenderjahr
eine Urlaubsbeihilfe in Höhe eines Monatsgehaltes.

2) Die Urlaubsbeihilfe ist spätestens mit der Junige-
haltsabrechung auszubezahlen. Der Berechnung des
14. Monatsgehaltes ist jeweils das im Monat der Aus-
zahlung gebührende Monatsgehalt zu Grunde zu le-
gen. Überstundenentlohnungen und Überstunden-
pauschalen sind dabei nicht miteinzubeziehen.

3) Den während des Kalenderjahres ein- oder austre-
tenden Angestellten bzw bei Wechsel zwischen Voll-
und Teilzeitbeschäftigung gebührt der aliquote Ge-
haltsteil entsprechend der im Kalenderjahr zurückge-
legten Dienstzeit. Zuviel bezogene Urlaubsbeihilfe ist

auf seine ihm aus dem Dienstverhältnis entstehenden
Ansprüche (insbesondere Restgehalt undWeihnachts-
remuneration) in Anrechnung zu bringen.

4) Fallen in ein Kalenderjahr Zeiten des militärischen
Präsenzdienstes (nicht Instruktion oder Inspektion so-
wie kurzfristige Waffenübungen), Zeiten des ordentli-
chen Zivildienstes oder eines Karenzurlaubes im Sinne
des Mutterschutzgesetzes, so vermindert sich das ge-
bührende Ausmaß der Urlaubsbeihilfe um jenen Teil,
der den in das Kalenderjahr fallenden Zeiten des Prä-
senzdienstes, des Zivildienstes oder des Karenzurlau-
bes entspricht.

§ 14 ABFERTIGUNG

Hinsichtlich der Abfertigung gelten, soweit nicht güns-
tigere Regelungen erfolgen, die Bestimmungen des

Angestelltengesetzes und des BMSVG (Beriebliches
Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegegesetz).
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§ 14a ANRECHNUNG DER KARENZ IM SINNE DES MSchG BZW VKG

Karenzzeiten werden in einem Höchstausmaß von
22 Monaten für alle dienstzeitabhängigen Ansprüche
inklusive der Vorrückungen zur Gänze angerechnet.

(§ 14a ab 1. Jänner 2017)

§ 15 JUBILÄUMSGELD

Für langjährige Dienste werden dem Angestellten
nach einer Beschäftigung beim gleichen Notar von

15 Jahren mindestens ......... 1 Bruttomonatsgehalt
25 Jahren mindestens ......... 2 Bruttomonatsgehälter

als einmalige Zuerkennung gewährt.

Der Angestellte wird an seinem Ehrentag vom Dienst
unter Fortsetzung des Entgeltes befreit. Karenzzeiten
werden in einem Höchstausmaß von 22 Monaten an-
gerechnet.

§ 16 GÜLTIGKEITSKLAUSEL

Bestehende, für Angestellte günstigere Regelungen und Vereinbarungen werden durch die Normen dieses Kollek-
tivvertrages nicht berührt.

§ 17 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

1) Soweit in diesem Kollektivvertrag personenbezoge-
ne Begriffe verwendet werden, kommt ihnen keine ge-
schlechtsspezifische Bedeutung zu. Sie sind bei der
Anwendung auf bestimmte Personen in der jeweils ge-
schlechtsspezifischen Form zu verwenden.

2) Soweit in diesem Kollektivvertrag nicht anders gere-
gelt, sind Ansprüche des Angestellten (Lehrlings) oder

Dienstgebers bei sonstigem Verfall innerhalb von
sechs Monaten nach Fälligkeit schriftlich dem Grunde
nach geltend zu machen. Bei rechtzeitiger Geltend-
machung bleibt die dreijährige Verjährungsfrist des
§ 1486 ABGB gewahrt.

Salzburg, 14. 11 2024
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NOTARIATSKAMMER FÜR SALZBURG

Der Präsident:

Dr. Claus Spruzina

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT GPA

Die Vorsitzende: Der Bundesgeschäftsführer:

Barbara Teiber, MA Karl Dürtscher

Der Wirtschaftsbereichsvorsitzende: Der Wirtschaftsbereichssekretär:

Norbert Schwab Mag. Albert Steinhauser

REGION SALZBURG

Der Geschäftsführer: Die Regionalsekretärin:

Mag. Michael Huber Tina Ruprecht
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ZUSATZKOLLEKTIVVERTRAG
zum Kollektivvertrag für die Notariatsangestellten in Salzburg

Mitarbeiterprämie 2024

aufgrund der Ermächtigung zum Abschluss von Be-
triebsvereinbarungen zur Gewährung von Mitarbei-
terprämie(n) gem § 124b EStG für das Jahr 2024,
abgeschlossen zwischen der Gruppe der Notare im
Bundesland Salzburg, Körperschaft öffentlichen
Rechts gemäß § 124 Abs (3) Notariatsordnung, vertre-

ten durch den Präsidenten Dr. Claus Spruzina, pAdr
Notariatskammer für Salzburg, 5020 Salzburg, Ignaz-
Harrer-Straße 7, und dem Österreichischen Gewerk-
schaftsbund, Gewerkschaft GPA, Wirtschaftsbereich
– Wirtschaftsdienstleistungen.

§ 1 GELTUNGSBEREICH

a) räumlich:
Für das Bundesland Salzburg

b) persönlich:
Für alle in den Kanzleien der öffentlichen Notar:innen
im Angestelltenverhältnis Beschäftigten und kauf-
männischen Lehrlinge.

c) fachlich:
Für sämtliche Mitglieder der Gruppe der Notare im
Bundesland Salzburg

§ 2 GELTUNGSBEGINN UND GELTUNGSDAUER

Dieser Zusatzkollektivvertrag tritt rückwirkend mit 1. 1. 2024 in Kraft und gilt bis 31. 12. 2024.

§ 3 MITARBEITER:INNENPRÄMIE FÜR DAS KALENDERJAHR 2024

1. Dienstgeber:innen können für das Kalenderjahr
2024 eine Mitarbeiter:innenprämie gemäß § 124b
Z 447 lit a EStG 1988 (idF BGBl I 200/2023) in Höhe
von maximal € 3.000,00 steuer- und abgabenfrei
(§ 49 Abs 3 Z 30 ASVG idF BGBl I 200/2023) gewähren.

2. In Betrieben mit Betriebsrat kann eine solche Mitar-
beiter:innenprämie nur mittels Betriebsvereinbarung
vereinbart werden.

3. In Betrieben ohne Betriebsrat kann die Betriebsver-
einbarung durch eine vertragliche Vereinbarung iSd
§ 124b Z 447 lit a EStG 1988 (idF BGBl I 200/2023) für
sämtliche Dienstnehmer:innen des Betriebes ersetzt
werden. Einzelvereinbarungen mit allen Dienstneh-
mer:innen sind zulässig, aber nicht notwendig.

4. Unabhängig davon, ob eine Vereinbarung gemäß
Punkt 2. oder 3. erfolgt, ist allen Dienstnehmer:innen
die Mitarbeiter:innenprämie grundsätzlich in dersel-
ben Höhe zu gewähren. Nur folgende sachliche Diffe-
renzierungen bezüglich der Anspruchsvoraussetzung
bzw der Höhe sind zulässig:

• wenn die Mitarbeiter:innenprämie für Teilzeitbe-
schäftigte im Verhältnis zu ihrer vereinbarten Nor-
malarbeitszeit aliquotiert wird,

• wenn nach der Dauer der tatsächlichen Beschäfti-
gung im Kalenderjahr 2024 der Anspruch aliquotiert
wird,

• wenn nach Jahren der Betriebszugehörigkeit diffe-
renziert wird,

• wenn nach Angestellten und Lehrlingen differenziert
wird,

• wenn eine degressive Staffelung nach der Gehalts-
höhe vereinbart wird (höhere Prämien für Beziehe-
r:innen niedrigerer Einkommen)

• wenn vereinbart wird, dass für Zeiten des Dienstver-
hältnisses ohne Entgeltanspruch keine Mitarbei-
ter:innenprämie gebührt. Unzulässig sind Ausnah-
men für Zeiten ohne Entgeltanspruch bei Arbeitsver-
hinderung infolge Krankheit (Unglücksfall) gem § 8
Abs 1 AngG (idF BGBl I 2017/153) oder Arbeitsunfall
oder Berufskrankheit gem § 8 Abs 2a AngG (idF
BGBl I 2017/153).

5. Bei Beginn von Dienstverhältnissen nach dem 1. 1.
2024 darf die Mitarbeiter:innenprämie aliquotiert wer-
den. Endet das Dienstverhältnis vor dem 31. 12. 2024
darf die noch nicht ausbezahlte Mitarbeiter:innenprä-
mie oder noch nicht ausbezahlte Teile davon aliquo-
tiert werden.
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6. Individuelle Zielerreichungen (zB bestandene Fach-
prüfung, besondere Arbeitsleistung, Belohnungen)
sind keine geeigneten Kriterien für eine steuerfreie
Mitarbeiter:innenprämie, weil diese grundsätzlich al-
len Dienstnehmer:innen eines Betriebes als zusätzliche
steuerliche Unterstützungsleistung für den Teuerungs-
ausgleich dienen soll.

7. Bei der Mitarbeiter:innenprämie muss es sich um ei-
ne zusätzliche Zahlung handeln, die üblicherweise
bisher nicht bezahlt wurde. Anrechnungen der Mitar-
beiter:innenprämie auf andere arbeitsrechtliche An-
sprüche sind rechtsunwirksam. Die Mitarbeiter:innen-
prämie ist nicht in die Berechnung der Sonderzahlun-
gen einzubeziehen.

8. Die Mitarbeiter:innenprämie kann in Teilbeträgen
ausbezahlt werden, wobei die Vereinbarung (Be-
triebsvereinbarung) konkrete Fälligkeitstermine ent-
halten muss, jedoch spätestens am 31. 12. 2024 auszu-
bezahlen ist.

9. Eine Rückzahlung einer bereits erhaltenenMitarbei-
ter:innenprämie ist ausgeschlossen. Das gilt nicht im
Falle einer verschuldeten Entlassung und bei einem
unberechtigten vorzeitigen Austritt.

10. Endet das Dienstverhältnis durch Tod des/der
Dienstnehmer:in, steht den unterhaltsberechtigten
Erb:innen der aliquote Teil der Mitarbeiter:innenprä-
mie zu.

Salzburg, am 22. Oktober 2024
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GRUPPE DER NOTARE IM BUNDESLAND SALZBURG

Der Präsident:

Dr. Claus Spruzina

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT GPA

Die Vorsitzende: Der Bundesgeschäftsführer:

Barbara Teiber, MA Karl Dürtscher

Der Wirtschaftsbereichsvorsitzende: Der Wirtschaftsbereichssekretär:

Norbert Schwab Mag. Albert Steinhauser

REGION SALZBURG

Der Geschäftsführer: Die Regionalsekretärin:

Mag. Michael Huber Tina Ruprecht
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